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Bauleitplanung der Stadt Hattersheim am Main im Main-Taunus-Kreis 

Bebauungsplan Nr. N116 "Erweiterung Gewerbegebiet Nord" 

Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie im Rahmen von § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) meine ko-

ordinierte Stellungnahme. Sollten Sie Fragen haben, stehe ich zu deren Beantwortung 

gerne zur Verfügung.  

A. Beabsichtigte Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. N116 "Erweiterung Gewerbegebiet Nord" be-

absichtigt die Stadt Hattersheim die Schaffung einer planungsrechtlichen Grundlage für 

die Errichtung eines Campus für Rechenzentren. Darüber hinaus soll zur Entlastung des 

innerstädtischen Verkehrs die Heddingheimer Straße entlang der westlichen Grenze des 

Friedhofs bis zum Kreisel an der Mainzer Straße verlängert werden. Der Geltungsbereich 

des o.a. Bebauungsplanentwurfs umfasst eine Fläche von rund 7 ha. 
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B. Stellungnahme 

I. Abteilung III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr 

Unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung aus der Sicht 

der Raumordnung wie folgt Stellung: 

1. Dezernat III 31.1 – Regionalplanung und Dezernat III 31.2 – Regionale Sied-

lungs- und Bauleitplanung, Bauwesen 

Die vorgesehene Fläche liegt innerhalb eines im Regionalplan Südhessen/Regionaler 

Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) festgelegten Vorranggebiet für Land-

wirtschaft sowie innerhalb einer Grünfläche mit der besonderen Zweckbestimmung Fried-

hof. Zudem wird die Fläche von einem Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz und 

von einem Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen überlagert. 

Das o.a. Vorhaben stellt in seiner Eigenart einen Zielverstoß gegen die Zielen Z3.4.1-3 

(Ausweisung von Sonderbauflächen und-gebieten ausschließlich im Vorranggebiet Sied-

lung) und Ziel Z10.1-10 (Vorranggebiet für Landwirtschaft) des Regionalplans Südhessen 

/ Regionalen Flächennutzungsplans 2010 dar. 

Die Stadt Hattersheim am Main hat zur Realisierung des o.a. Vorhabens einen Antrag 

auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des Regionalplans Südhessen / Regio-

naler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gestellt. Die Regionalversamm-

lung hat mit ihrer Entscheidung am 10. März 2023 dem Antrag stattgegeben. Die Zulas-

sung auf Abweichung ist mit den folgenden Nebenbestimmungen verbunden: 

1. Eine Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebes, der im Nebenerwerb 

die Flächen des Plangebiets bewirtschaftet, ist im Rahmen der nachfolgenden Bau-

leitplanungen nachweislich auszuschließen.  

2. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist auf Wunsch des betroffenen landwirt-

schaftlichen Betriebs so lange zu erhalten, bis der Beginn der Bauarbeiten die Ein-

stellung erfordert. 

3. Für den naturschutzfachlichen Ausgleich der baulichen Entwicklung und Nutzung 

des Gebiets werden auf Ebene der Bauleitplanung keine (weiteren) landwirtschaft-

lichen Flächen in Anspruch genommen. 

4. Im Rahmen der weiteren Bauleitplanung ist ein Klimagutachten zu erstellen, wel-

ches den Nachweis enthalten soll, dass eine mit dem Lokalklima verträgliche Be-

bauung und Nutzung (Stichwort Abwärme) möglich ist. Festsetzungen, die das Kli-

magutachten hierzu für erforderlich hält, sind zu übernehmen. 

Die vorgelegte Planung entspricht in ihrer Eigenart dem im Zielabweichungsantrag dar-

gelegten Vorhaben. Das in den Nebenbestimmungen geforderte Klimagutachten liegt 
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zum derzeitigen Stand der Planung nicht vor. In der Begründung des o.a. Bebauungs-

plans führt die Stadt Hattersheim am Main jedoch auf, dass die Beauftragung eines Kli-

magutachtens beabsichtigt wird. 

Sofern die in der Entscheidung der Regionalversammlung vom 10. März 2023 vorge-

schriebenen Nebenbedingungen eingehalten werden, bestehen aus regionalplanerischer 

Sicht keine Bedenken. 

Ich möchte darauf hinweisen, der o.a. Bebauungsplan in seinen Festsetzungen nicht der 

derzeitigen Darstellung des Regionalen Flächennutzungsplans 2010 entspricht. Damit 

der o.a. Bebauungsplan als aus dem Regionalen Flächennutzungsplan entwickelt ange-

sehen werden kann, bedarf es einer Änderung des Regionalen Flächennutzungsplan 

2010. 

II. Abteilung IV/Wi – Umwelt Wiesbaden 

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt Wiesbaden - zu 

vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit:  

1. Dezernat IV/Wi 41.1 – Grundwasser, Bodenschutz 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes 

(WSG-ID: 436-037) für die Gewinnungsanlage Pumpwerk Hattersheim. Die Schutzge-

bietsverordnung vom 21. September 2007 (StaAnz: 52/2007, S. 2778 ff) ist zu beachten. 

a. Vorsorgender Bodenschutz: 

Die Darlegungen lassen nicht erkennen, inwieweit die beabsichtigte zusätzliche Inan-

spruchnahme der bisher nicht baulich genutzten Fläche durch Wiedernutzbarmachung 

von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung vermieden 

oder vermindert werden kann (Planungsalternativen). Hierbei ist auf die Fragestellung 

einzugehen, ob z.B. im Bereich der Innenentwicklung die Möglichkeiten der Kommune 

erschöpft sind und ob eine progressive Bevölkerungsentwicklung zu erwarten ist, die die 

Ausweisung von Bauland im Außenbereich zwingend erforderlich macht. 

In den textlichen Festsetzungen sollte darauf hingewiesen werden, dass gemäß Bauvor-

lagenerlass (BVErl) vom 20.01.2022, Anlage 3, Nr. 3.1.1, bei komplexen Eingriffen in 

Böden, insbesondere bei Böden mit hoher Funktionserfüllung oder bei besonders emp-

findlichen Böden oder bei einer Eingriffsfläche von mehr als 3.000 m² eine bodenkundli-

che Baubegleitung (DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bau-

vorhaben) beauftragt wird. Diese ist bereits in die Planung einzubinden, um erforderliche 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu ermitteln. 

https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2022-02/final_er-

lass_20_01_22.pdf 

https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2022-02/final_erlass_20_01_22.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2022-02/final_erlass_20_01_22.pdf
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b. Nachsorgender Bodenschutz 

Der bereits aufgenommene Hinweis (Antrag Langfassung) 

„Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt wer-

den, ist das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt 

Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Lessingstraße 16-18, 

65189 Wiesbaden, zu beteiligen.“ 

ist durch folgenden Hinweis in den Bebauungsplan zu übernehmen 

„Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt wer-

den, ist das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt 

Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Kreuzberger Ring 17 a + 

b, 65205 Wiesbaden, zu beteiligen“. 

2. Dezernat IV/Wi 41.2 – Oberflächengewässer 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

3. Dezernat IV/Wi 41.3 – Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz 

Stellungnahme gewerbliches Abwasser 

Ich weise darauf hin, dass verunreinigtes Niederschlagswasser anfallen kann, welches 

nicht (u.a. über die geplante Zisterne) versickert werden darf. Dies ist etwa im Bereich 

von Abfüllplätzen zur Betankung von Dieselstromtanks von Netzersatzanlagen zu erwar-

ten. Auch Niederschlagswasser von Flächen, auf denen Kühlaggregate von Kälteanlagen 

mit Ethylen- oder Propylenglycol im Freien (z.B. auf dem Dach) aufgestellt werden, müs-

sen in einen Schmutz- oder Mischwasserkanal geleitet werden (§ 19 Verordnung über 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)). Bei der Planung von 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Notstromaggregate, Lager-

anlagen für Kraftstoff, Abfüllplätze, Rohrleitungsanlagen zum Befördern von Kraftstoff, 

Kühlanlagen, Aufzugsanlagen) sind die Anforderungen bzw. Verbote nach AwSV zu be-

achten. Da die Erweiterung des Gewerbegebiets Nord in der Schutzzone III des festge-

setzten Trinkwasserschutzgebiets Br. 2,westl. Pumpw. Hatt. Hattersheim/M. (WSG-ID: 

436-037) liegt, sind die Anforderungen an Anlagen (Rückhaltung 100% oder Doppelwan-

digkeit mit einem Leckanzeigesystem…) bzw. Errichtungsverbote von Anlagen (Gefähr-

dungsstufe D, unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufe C,…) in Schutzgebieten ge-

mäß § 49 AwSV zu beachten. Es wird im Sinne der AwSV dringend empfohlen, durch 

einen Fachkundigen die Einhaltung der in Deutschland zu beachtenden technischen Re-

geln zu gewährleisten. Dies liegt im Interesse der Betreiberin / des Betreibers selbst, um 

unnötige Umplanungen oder Verzögerungen zu vermeiden, wenn zum Beispiel bei der 

Sachverständigenprüfung vor Inbetriebnahme der AwSV-Anlagen Mängel festgestellt 
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werden. Auf der Seite des HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und 

Geologie) ist eine Liste der aktuell zugelassenen AwSV-Sachverständigen zu finden: 

https://www.hlnug.de/themen/wasser/abwasser/anerkennungen 

Stellungnahme kommunales Abwasser 

Bezüglich der von mir zu prüfenden fachlichen Belange bestehen keine grundsätzlichen 

Bedenken gegen den vorliegenden Vorentwurf. Die Vorgaben des WHG § 55 (2) und § 

37 (4) wurden in den Vorentwurf übernommen. 

Eine konkrete Entwässerungsplanung liegt bisher noch nicht vor. Sie soll entsprechend 

der textlichen Festsetzung (Stand 25.02.2023) im Hinblick auf die Rückhaltung von Nie-

derschlagswasser ergänzt werden und mit dem Entwurf des Bebauungsplanes erfolgen. 

Die Versickerung von Niederschlagswasser in ein Gewässer, auch in Grundwasser, be-

darf einer Erlaubnis. Diese wäre dann mit der zuständigen Wasserbehörde, hier: der Un-

teren Wasserbehörde des Main-Taunus-Kreises, abzustimmen. Die vorgesehene exten-

sive Dachbegrünung von Dächern sowie die Wand- und Flächenbegrünungen sind als 

flankierende Maßnahmen zur Niederschlagswasserverringerung geeignet. Das gleiche 

gilt für die Verwendung von wasserdurchlässigen Materialen auf befestigten Frei- und 

Verkehrsflächenflächen, diese sollte einer Entwässerung über ein Gefälle in angren-

zende Freiflächen den Vorrang gegeben werden. 

Hinweis 

Bei einem Einsatz von Zisternen zur Brauchwassernutzung oder Bewässerung ist eine 

ausreichende Bemessung und Zwangsentleerung erforderlich um bei stärkeren Regene-

reignissen ein entsprechendes Rückhaltevolumen vorzuhalten. 

4. Dezernat IV/Wi 42 – Abfallwirtschaft 

Zum v. g. Vorhaben bestehen aus abfallwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Regelungen des Merkblatts „Entsorgung von Bau-

abfällen“ der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel (Stand: 01.09.2018) 

bei der Beprobung, Separierung, Bereitstellung, Lagerung und Entsorgung von Bo-

denaushub einzuhalten sind. Die vorherige Zustimmung der Abfallbehörde (RP Darm-

stadt, Abteilung IV Umwelt Wiesbaden, Dezernat 42 – Abfallwirtschaft, Email: Abfallwirt-

schaft-Wi@rpda.hessen.de) zu dem Beprobungsumfang, der Einstufung sowie zu den 

beabsichtigten Entsorgungsmaßnahmen ist einzuholen, wenn bisher nicht bekannte 

Schadstoffe im Bodenaushub/Bauschutt erkennbar werden sollten. 

Hinweis - Das v. g. Merkblatt ist als Download zu finden unter: 

https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-03/abfall_bau-
merkblatt_2018-09-01.pdf 

  

https://www.hlnug.de/themen/wasser/abwasser/anerkennungen
mailto:Abfallwirtschaft-Wi@rpda.hessen.de
mailto:Abfallwirtschaft-Wi@rpda.hessen.de
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-03/abfall_baumerkblatt_2018-09-01.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-03/abfall_baumerkblatt_2018-09-01.pdf
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5. Dezernat IV/Wi 43.1 – Strahlenschutz, Immissionsschutz 

Gegen den Planentwurf bestehen aus der Sicht meines Dezernates keine Bedenken.  

Es wird darauf hingewiesen, dass es zur Vermeidung von Lärm durch Lüftungs- und Kühl-

anlagen vorteilhaft ist, die entsprechenden Aggregate oder Lüftungsöffnungen an der 

Nord- oder Westseite des Teilgebietes SO2 auszurichten.  

6. Dezernat IV/Wi 44 – Bergaufsicht  

Für die bergrechtliche Stellungnahme wurden folgende Quellen als Datengrundlage her-

angezogen: 

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennut-

zungsplan 2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;  

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und geneh-

migte Betriebspläne; 

Hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse, 

in der Datenbank vorliegende Informationen, Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts 

Weilburg über früheren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen 

des Aktenplans inventarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer 

Bergbaubetriebe und in hiesigen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stel-

lungnahme basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen 

Datenbasis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 

Aktuelle Betriebe: Ca. 170 m nordwestlich des Plangebiets weist der RPS/RegFNP ein 

„Vorbehaltsgebiet oberflächennaher Lagerstätten“ für Kiessand aus. Der Bergaufsicht 

liegt derzeit kein Antrag auf einen Betriebsplan für Gewinnungstätigkeiten vor. Im Falle 

eines eventuellen künftigen Abbaus sind jedoch entsprechende Auswirkungen (Lärm- 

und Staubimmissionen) nicht auszuschließen. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 

Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.  

Dem Vorhaben stehen seitens der Bergaufsicht keine Sachverhalte entgegen. 
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III. Abteilung V - Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz 

1. Dezernat V 51.1 - Landwirtschaft, Fischerei und internationaler Artenschutz 

Aus Sicht der von mir zu wahrenden Belange Landwirtschaft/Feldflur nehme ich wie folgt 

Stellung: 

Aktuell wird das Plangebiet in weiten Teilen durch landwirtschaftliche Nutzung und in ei-

nem untergeordneten Umfang durch eine kleingärtnerische Nutzung geprägt. Das Gelände 

ist ca. 7 ha groß. Laut dem Abweichungsbescheid vom 24.03.2023 ist der Abweichung von 

den Zielen des Regionalplans und damit der Überplanung von Vorranggebiet Landwirt-

schaft zugestimmt worden. Die nun vorgelegten Antragsunterlagen sind dahingehend zu 

aktualisieren. Aus landwirtschaftlicher Sicht wird weiterhin keine Notwendigkeit gesehen 

die beplante Fläche in Hattersheim zu beanspruchen. Der Landesentwicklungsplan 2020 

weist den Betrachtungsraum mit seiner Umgebung als „agrarischen Vorzugsraum“ (S. 19 

der Antragsunterlagen) aus. Das Plangebiet wird außer geringfügigen Randbereichen im 

Landwirtschaftlichen Fachplan mit der höchsten Stufe 1a bewertet und die Bodendaten 

des Landes Hessen weisen für das Plangebiet eine sehr hohe Bodenfunktion mit einem 

sehr hohen Ertragspotenzial und einer hohen Acker-/ Grünlandzahl auf.  

Laut Abweichungsbescheid vom 24.04.2023 sind folgende Nebenbestimmungen bei dem 

Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen: 

 „Eine Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebes, der im Nebenerwerb 

die Flächen des Plangebiets bewirtschaftet, ist im Rahmen der nachfolgenden Bau-

leitplanungen nachweislich auszuschließen“ (siehe 1. Nebenbestimmung des Ab-

weichungsbescheids). 

 Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist auf Wunsch des betroffenen landwirt-

schaftlichen Betriebs so lange zu erhalten, bis der Beginn der Bauarbeiten die Ein-

stellung erfordert (siehe 2. Nebenbestimmung des Abweichungsbescheids). 

 Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich der baulichen Entwicklung und Nutzung 

des Gebietes werden auf Ebene der Bauleitplanung keine (weiteren) landwirtschaft-

lichen Flächen in Anspruch genommen. 

Der Bebauungsplan grenzt in drei Seiten an eine landwirtschaftliche Fläche an. Durch die 

landwirtschaftliche Nutzung auf dieser Fläche wäre mit üblichen landwirtschaftlichen Emis-

sionen wie Lärm, Staub, Geruch usw. auszugehen. Gemäß dem Hessischen Nachbar-

rechtsgesetz sind bei Eingrünungen, Bepflanzungen sowie Einfriedungen im Plangebiet 

die doppelten Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Flächen und Wegen einzuhalten.  

Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplans 

Bedenken. 
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2. Dezernat V 53.1 – Naturschutz (Planungen und Verfahren) 

Eine Zuständigkeit der oberen Naturschutzbehörde ist gemäß § 2 Abs. 1 Hessisches Aus-

führungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) nicht gegeben. (siehe 

hierzu auch Ziffer 3.5 des Erlasses des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Wohnen über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TöB) in städtebaulichen Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) vom 11. 

Dezember 2019 -StAnz. 52/2019 S. 1373-) 

C. Hinweise 

Den Kampfmittelräumdienst beteilige ich ausnahmsweise nur dann, wenn von gemeind-

licher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche 

Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplan-

verfahren haben Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen 

Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräum-

dienst direkt zu beteiligen. Ihre Anfragen können Sie per Email richten an das Regierungs-

präsidium Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst: kmrd@rpda.hes-

sen.de . 

Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Bei Rückfragen und zur Beratung stehe 

ich selbstverständlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez.  Felix Machus 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
 
Hinweis: 

Datenschutzrechtliche Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regional- und Bauleitplanung finden Sie 

hier: Datenschutz | rp-darmstadt. hessen.de  
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mailto:kmrd@rpda.hessen.de
https://rp-darmstadt.hessen.de/datenschutz

